
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/7/18 12Os89/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.1972

Norm

StPO §323 Abs2

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Der (an sich zutre8ende) Hinweis, daß im allgemeinen erst bei einem Blutalkoholwert von drei Promille und

äußerstenfalls bei 2,5 Promille eine Alkoholbeein?ussung vorliegen wird, die einer vollen Berauschung im Sinne des § 2

lit c StG entspricht, ist in die Rechtsbelehrung nicht aufzunehmen, doch macht die Aufnahme dieses Hinweises die

Rechtsbelehrung nicht nichtig.
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